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Entwurf eines Bundesgesetzes betr 
die Ubernahme der Haftung fUr einen 
Kredit eines österreichischen Banken­
konsortiums an die Jugoslawische Noten­
bank; 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

1010 Wien 

Betrifft GESETZENTWURF 
zl. ... _-_._-._ .. ~1/:r ... -GEl19 -

Datum: 3 ß, I!r < ~;7 • hu>",..,. _,,,"·V:') 

Verteilt .!ff..L:pl.~.t~r... .... _:{~ .. ·. 
r.ll.~ @..... 

In der Anlage beehrt sich der Rechnungsho~ 2S Aus­

fertigungen der Stellungnahme zu Ubermitteln, die 

er zu dem vom BMF in seinem Schreiben vom 1983 06 21, 

GZ 09 081S/1-V/8/83, versendeten Entwurf eines Bun­

desgesetzes, betreffend die Übernahme der Haftung 

fUr einen Kredit eines österreichischen Bankenkon­

sortiums an die Jugoslawische Notenbank,abgegeben 
hat. 

Anlagen Wien, 1983 07 29 

Der Präsident: 

Broesigke 
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1033 Wien - Postfach 240 

Zl 2392-01/83 

Entwurf eines Bundesgesetzes betr 
die Obernahme der Haftung fOr einen 
Kredit eines österreichischen Banken­
konsortiums an die Jugoslawische 
Notenbank; 
Stellungnahme 

An das 
Bundesministerium 
fOr Finanzen 

Himmelpfortg8sse 4 - 8 
1015 Wien 

Der Rechnungshof bestltigt den Erhalt des do Schrei­
bens vom 1983 06 21, GZ 09 0815/1-V/8/8~und nimmt 
zu dem vorgelegten Gesetzesentwurf wie folgt Stel­
lung: 

§ 3 des Entwurfes sieht vor, daß bei Übernahme der 
Haftung des Bundes fOr Fremdwlhrungsbetrlge (besser 
wäre wohl: fUr Verbindlichkeiten in fremder Währung) 
die Anrechnung auf die H6chstbetrlge gern § 2 Z 1 des 
Entwurfes nach den im Zeitpunkt der HaftungsUbernahme 
vom Bundesminister fUr Finanzen jeweils festgesetzten 
Kassenwerten erfolgt. 

-
Die Kassenwerte sind vom BMF im Interesse der Ver-
waltungsvereinfachung verlautbarte Umrechnungskurse 
fUr Fremdwährungen, die von den Bundesdienststellen 
anstatt des tatsächlichen Wechselkurses anzuwenden 
sind und die BerUcksichtigung geringfUgiger Kurs­
schwankungen in der Bundesverrechnung vermeiden 
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helfen sollen. Diese Vereinfachungswirkung fiel 
wegl, als das aufgrund des Abkommens von Bretton 
Woods lange Zeit bestandene System fester Wech­
selkurse, das oft Ober Jahre nur geringfOgige 
Kursbewegungen kannte, aufgegeben und zu flexiblen 
Wechselkursen Ubergegangen wurde. Da die Kassen­
werte 1t dem Erk. d. VfGH vom 8. Dezember 1967, 
G 18/67, als "der summarisch ermittelte wahre 
Wert der Fremdwlhrung, ausgedrUckt in inllndischer 
Währung" zu verstehen sind, ergab sich bei flexiblen 
Wechselkursen nunmehr die Verpflichtung fOr das 
BMF, die Kassenwerte laufend neu festzusetzen, so 
daß gegenUber der Heranziehung der bei den Zahlungs­
vorgingen tatsichlieh angewendet. Kurse keine Vor­
teile mehr bestehen. 

Die Heranziehung der Kassenwerte fUhrt ferner zu dem un­
erwUnschten Ergebnis, daß in den Rechnungsaufschrei­
bungen die einzelnen Ausgaben und Einnahmen nicht 
mit den tatsächlich aufgewendeten bzw eingegange-
ne~, sondern mit fiktiven Betrlgen ausgewiesen wer-
de •• Die Ermittlung der Unterschiede zwischen den 
zum Kassenwert und zum tatsächlich angewandten Kurs­
weft sich ergebenden Betrlge ist Uberdies im Einze1-
fa~l unmöglich, weil die Unterschiedsbetrlge nur 
surhmarisch beim Kap 51 auf Sammelkonten fUr "Kurs­
veflust" und "Kursgewinn" verbucht werden. 

Det Leitfaden fUr die nach dem Ansatz- und Konten­
plhn zu erstellenden Druckhefte der BVA ging des-
halb fUr die VWV - ausgenommen zunächst die Finanz­
s~huldqebarung - von der Heranziehung des Kassenwertes 
ab und ordnete die Verrechnung zum tatsächlichen 
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Tageskurs an. Ober Empfehlung des RH wurde diese 
Vorgangsweise auch auf die Finanzschuldgebarung 
ausgedehnt. Ferner wurde Ober Anregung des RH in 
den Ermächtigungsbestimmungen fOr die Aufnahme 
von Finanzschulden durch das BMF der bisher fOr 
die Umrechnung von Fremdwlhrungsbetrlgen maßgeben­
de Kassenwert durch den Devisengeldkurs und später 
durch den Devisenmittelkurs ersetzt (siehe diesbe­
züglich auch TB 1975, Abs 49). 

Bei den Ermlchtigungsbestimmungen zur Obernahme 
von Haftungen gibt es keine einheitliche Vorgangs­
weise. Das Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBI 215, 

und das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1967, 

BGBI Nr 196, sehen im § 3 Abs 4 bzw § 2 Z 7 die Um­
rechnung zum Devisenmittelkurs bzw Devisengeldkurs 
vor. Eine gleichartige Regelung besteht fOr Haftun­
gen für Kreditoperationen der Felbertauernstraßen AG, 
Bundesgesetz Nr 293/1964. Die übrigen Haftungsge­
setze hingegen ziehen fOr die Anrechnung von Haftun­
gen fOr Fremdwlhrungsverpflichtungen den Kassenwert 
heran. Wenn auch die Anzahl der letztgenannten Ge­
setze überwiegt, so beträgt das Haftungsvolumen nach 
dem Ausführförderungsgesetz und Ausfuhrfinanzierungs­
f9rderungsgesetz mit rd 319 Mrd S doch fast 70 vH 
des gesamten Haftungsvolumens von rd 469 Mrd S. Dazu 
kommt, daß im BRA 1982 erstmals die Haftungen für 
Fremdwährungsverpflichtungen zum Kurswert an Stelle' 
des Kassenwertes nachgewiesen werden. 
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De~ Rechnungshof empfiehlt daher, in Hinkunft in 
Ha~tungsermächtigungen nur mehr den Kurswert für 
die Umrechnung von Fremdwlhrungsbetrlgen vorzuse­
hen, damit der funktionslose, fiktive Kassenwert 
möglichst bald zur Glnze aus den Rechnungsauf­
schreibungen des Bundes verschwindet. 

Von dieser Stellungnahme wird das Prlsidium des 
Nationalrates unter einem in Kenntnis gesetzt. 

Für die Richtigkeit 

dt)flJJj~: 

Wien, 1983 07 29 
Der Präsident: 

Broesigke 

1 
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